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Die Vorgehensweise der BND-Mitarbeiter muss daher als Aus-
nahme eines durch den BGH selten bejahten Ausnahmefalles gel-
ten, der dem Verwertungsverbot Fernwirkung zuspricht.

IV. Exkurs: Rückkehr zur Steuerehrlichkeit
Für eine umfängliche Beratung des Mandanten sollte ebenfalls
die Frage beantwortet werden, ob eine Selbstanzeige im Zusam-
menhang mit den erlangten Beweisen noch strafbefreiende Wir-
kung entfaltet. Von einer solchen hatte der Mandant bislang ab-
gesehen, da er gehofft hatte, nicht auf der CD zu sein.

Eine Selbstanzeige ist insbesondere im Hinblick auf die bereits
erfolgte Durchsuchung fraglich. Nach § 371 II Nr. 2 AO ist eine
Selbstanzeige ausgeschlossen, sofern die Tat bereits entdeckt ist
und der Täter dies wusste oder damit rechnen musste. Nach stän-
diger Rspr. ist eine »Entdeckung« der Tat gewährleistet, wenn
Anhaltspunkte vorliegen, die zur Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens Anlass geben, d.h. eine Verurteilung des Mandanten
wahrscheinlich ist.58 Dies kann durch die erfolgte Durchsuchung
durchaus angenommen werden.

Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn die gewonnenen Er-
kenntnisse strafprozessual unverwertbar sind. Denn es muss sich
um Erkenntnisse handeln, die zur Grundlage einer späteren Ver-
urteilung gemacht werden können. Dafür spricht der Sinn und
Zweck des § 371 AO, eine Selbstanzeige auch dann noch zuzulas-
sen, wenn Ermittlungsergebnisse vorliegen, die rechtmäßig nicht
in einen Strafprozess eingeführt werden können.59 Auf Grund-
lage der bereits ermittelten Ergebnisse ist von einem Verwer-
tungsverbot auszugehen. Folgerichtig ist daher objektiv keine
Tatentdeckung eingetreten, weswegen § 371 II Nr. 2 AO keine
Sperrwirkung entfalten kann. Der Mandant sollte dennoch darü-
ber nachdenken, im Falle tatsächlich hinterzogener Steuern, voll-
ständige Bankunterlagen über das zuständige Finanzamt einzurei-
chen. Denn dies könnte sich bei höchstrichterlicher Bestätigung
der Unverwertbarkeit nachträglich doch noch als wirksame
Selbstanzeige darstellen.60
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� SACHVERHALT
A begibt sich nachts auf ein als Abstellbereich für Reisezugwagen dienendes Gelände der Deutschen
Bahn. Dort beginnt er mit von ihm mitgebrachten lösungsmittelhaltigen Kunstharzlacken (Alkyd-
harz) einen der Reisezugwagen zu besprühen. Nach ca. 20 Minuten hat A eine Gesamtfläche von
27 m2 mit der schwarz umrandeten, silberfarbenen Großbuchstabenfolge »Snow« besprüht. Hierbei
weiß A, dass der aufgesprühte Kunstharzlack auf der Lackoberfläche des Reisezugwagens hartnäckig
anhaftet sowie diese verunstaltet und verschmutzt. Eine später durch die Deutsche Bahn durchge-
führte Reinigung der besprühten Fläche war vollständig möglich und kostete das Unternehmen
wegen des großen Aufwands ca. 1.100 A. Jedoch verblieb selbst nach der Reinigung des Wagens
eine Vermattung der originalen Wasserdecklackierung.

Nach seiner nächtlichen »Sprühaktion« ist A daraufhin so müde, dass er beschließt, etwas auszu-
ruhen. Er verschafft sich deshalb Zutritt zu einer offen stehenden kleinen Wartungshütte auf dem
Bahngelände, in der Werkzeug sowie diverse Ersatzteile gelagert werden, und legt sich dort schlafen.

* Der Verfasser ist Rechtsanwalt und Wissenschaftlicher Assistent an der Bucerius Law School (Lehrstuhl Prof. Dr. Frank Saliger).
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V. Ergebnis
Bereits nach den einzelfallbezogenen Grundsätzen der Rechtspre-
chung des BGH ist daher durch die privat-rechtswidrige Beweis-
erhebung sowie durch den anschließenden rechtswidrigen Daten-
ankauf von der Annahme eines Verwertungsverbotes auszugehen.
In der Folge dürfen daher weder die Daten des Mandanten, wel-
che sich auf der CD befinden, noch die Beweise, die in der an-
schließenden Wohnungsdurchsuchung aufgefunden werden, als
Beweismittel in einem Strafverfahren geltend gemacht werden.
Gerade der aktuelle Bezug auf die Schweizer Steueraffäre hat ge-
zeigt, dass jede Partei im Moment nach ihrem Klientel argumen-
tiert, ohne sich die Rechtsprechung und Rechtslage ausreichend
zu vergegenwärtigen. Zwar unterscheiden sich die Liechtensteini-
sche und Schweizer Steueraffäre im Punkt der Weitergabe der
Daten durch den BND, da bei der Schweizer Steueraffäre ein
Einsatz des BND aufgrund der oben beschriebenen Probleme
bewusst unterlassen wurde. Eine gänzlich andere Beurteilung bei-
der Fälle ist allerdings nicht geboten. Eine rechtswidrige Ermitt-
lungsmaßnahme eines Amtsträgers muss zwangsläufig zu einem
Verwertungsverbot führen. Dies gilt eben auch für die mittelbar
erlangten ›Früchte‹. Beweismittel, welche aufgrund klarer Grund-
rechtseingriffe erlangt wurden, dürfen unter keinen Umständen
in einem Strafverfahren verwendet werden.

Da die Problematik einer rechtswidrigen Beweiserhebung
mit anschließendem strafbaren Verhalten deutscher Ermitt-
lungspersonen auf der Ebene der Beweisverbote auch seit
Liechtenstein keine eindeutige rechtliche Beurteilung erfahren
hat, muss – gerade im Hinblick auf die Beschlüsse des LG
Bochums I und II – eine Grundsatzentscheidung durch den
BGH bzw. das BVerfG erfolgen.

58 S. BGH NStZ 1988, 413; NStZ 2000, 427; ferner Randt/Schauf DStR 2008, 489 ff.;
Göres/Kleinert NJW 2008, 1353 (1358).

59 Schwedhelm/Wulf Stbg 2008, 296.
60 So Schwedhelm/Wulf Stbg 2008, 298; ferner Salditt PStR 2008, 84 (87).
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Als morgens gegen 5.30 Uhr ein Mitarbeiter der Bahn – der B – in die Hütte kommt, um sein
Werkzeug aufzunehmen und seine Arbeit zu beginnen, schreckt A hoch und fühlt sich »ertappt«.
Er sprüht dem B mit einer seiner Spraydosen ins Gesicht und versetzt ihm mit einer in der Hütte
befindlichen Sprudelflasche einen wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf, so dass die Flasche zer-
bricht. B erleidet durch diesen Angriff eine schwere Prellung am Kopf und kommt zu Fall. A fesselt
daraufhin die Hände des B mit einem in der Hütte vorgefundenen Strick und zieht B ganz in die
Hütte, um ihn hier einzusperren und sich so einen Fluchtvorsprung zu sichern. Erst jetzt kommt
A die Idee, dass er aus dieser Situation auch noch Kapital schlagen könnte. Er beschließt, das
Portemonnaie sowie die Autoschlüssel des B zu entwenden. Vor der Hütte findet A sodann den
Landrover von B vor. Er verschließt die Hütte von außen mit einem Vorhängeschloss und fährt
mit dem Landrover davon.

A befährt mit dem Landrover eine Landstraße und will das Fahrzeug erst einmal testen. Plötzlich
taucht vor ihm ein sehr langsam fahrender PKW auf, der von C gesteuert wird. Zunächst versucht
A mehrfach und über einen längeren Zeitraum hinweg, diesen mit Lichthupe und dichtem Auffah-
ren zu zügigerem Fahren zu bewegen. C wird dadurch zwar sehr nervös, fährt aber weiter mit gleich
bleibender Geschwindigkeit. Da platzt A der Kragen, und er setzt zu einem Überholmanöver an.
Die Straße ist zwar an dieser Stelle äußerst kurvenreich und unübersichtlich, A vertraut aber darauf,
dass nichts passieren werde, da an diesem Morgen – was auch stimmt – ohnehin kaum Verkehr
herrscht. Just als A auf Höhe des PKW des C ist, kommt ihm D in seinem BMW entgegen. D
kann einen Zusammenstoß nur durch ein scharfes Ausweichmanöver verhindern, kommt aber von
der Straße ab und prallt gegen einen Baum. D selbst ist unversehrt; am BMW ist jedoch erheblicher
Sachschaden entstanden. A sieht im Rückspiegel nur noch, dass C und D aus ihren Fahrzeugen
steigen und erkennt auch die stark eingedrückte Kühlerhaube des BMW. Gleichwohl entschließt
er sich weiterzufahren.

Wie hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht? (Bearbeitervermerk: Evtl. erforderliche Strafanträge
wurden gestellt)

� ZUSATZFRAGE
In der sich anschließenden Hauptverhandlung gegen A möchte sein Verteidiger R einen Beweisan-
trag zur Entlastung seines Mandanten stellen. Der Vorsitzende äußert daraufhin gegenüber R, dass
von diesem Antrag nichts zugunsten des A zu erwarten sei, und er sich bei einer »Ausdehnung«
und »Behinderung« des Verfahrens durch einen solchen Beweisantrag veranlasst sähe, gegen den in
Freiheit befindlichen A Untersuchungshaft anzuordnen. Wenn R allerdings keinen Beweisantrag
stelle, und A in der jetzigen Situation ein Geständnis ablege, würde sich das Gericht mit einer
Strafe von 2 Jahren und 9 Monaten »zufrieden« geben. In dieser Situation gibt R die vom Gericht
gewünschte Erklärung ab, A stimmt – eine sofortige Inhaftierung befürchtend – zu, und eine
weitere Beweisaufnahme erfolgt nicht. Nachdem A zu der angekündigten Strafe verurteilt wurde,
fragt er den R, ob das Vorgehen des Gerichts rechtlich »einwandfrei« war und möchte insb. wissen,
ob das abgelegte Geständnis verwertbar ist.

Was wird ihm R antworten?

� LÖSUNG

1. Tatkomplex – Das Sprühen (vgl. OLG Dresden NJW 2004, 2843)

A. STRAFBARKEIT DES A GEM. § 123 I StGBHausfriedensbruch
Dadurch dass A ein Gelände der Deutschen Bahn betrat, könnte er sich wegen Hausfriedensbruchs
gem. § 123 I StGB strafbar gemacht haben.

Der Sachverhalt enthält keinerlei Hinweise darauf, dass es sich bei dem Bahngelände um ein
»befriedetes Besitztum« i.S.d. § 123 I StGB handelt. Die hierfür erforderliche Einhegung ist nicht
ersichtlich, so dass eine diesbezügliche Strafbarkeit ausscheidet.

B. STRAFBARKEIT DES A GEM. § 303 I/II StGBSachbeschädigung
Dadurch dass A einen Reisezugwagen der Deutschen Bahn mit Kunstharzlacken besprühte, könnte
er sich wegen Sachbeschädigung gem. § 303 I/II StGB strafbar gemacht haben.

I. Tatbestandsmäßigkeit

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatobjekt
§ 303 StGB setzt als Tatobjekt eine fremde Sache voraus. Eine solche stellt der Reisezugwagen
unproblematisch dar.
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